
 

Grundversorgung – Strom 
Allgemeiner Preis der Grundversorgung in  
Der Gemeinde Mainhardt ab 01.01.2025 

 

Bruttoendpreise Euro Cent/kWh 

 Eintarif Zweitarif Tagstrom Nachtstrom 

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr (gerundet) 138,00 180,00   

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Monat 11,50 15,00   

Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde (gerundet)   35,000 32,000 
 

Erläuterungen zu der Zusammensetzung des allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen: 

In Ihrem Bruttoendpreis sind 19% Umsatzsteuer enthalten - 22,03 28,74 5,588 5,109 

Der allgemeine Preis vor Umsatzsteuer beträgt (Netto-Endpreis): 

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr = 115,97 151,26   

Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde =   29,412 26,891 
 

In den Netto-Endpreis fließen die folgenden Kostenbelastungen ein (Informationen hierzu finden Sie auch auf www.netztransparenz.de): 

 Euro/Jahr Cent/kWh 

Stromsteuer nach Stromsteuergesetz (StromStG) -   2,050 2,050 

Konzessionsabgabe (Wegenutzung an Gemeinden) -   1,320 0,610 

Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) -   0,277 0,277 

Umlage §19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung (Strom-NEV) -   1,558 1,558 

Offshore-Haftungsumlage nach §17f Absatz 5 des 
Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG)    0,816 0,816 

Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein:  

Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde -   6,28 6,28 

Verbrauchsunabhängiger Grund- und Abrechnungspreis Netz - 63,00 63,00   

Messstellenbetrieb (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) - 9,50 14,75   

Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen: = 72,50 77,75 12,301 11,591 
 

Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb 
einschließlich Marge) 

Am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr = 43,47 73,51   

Am Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde =   17,111 15,300 
 
Bei Zweitarifzählern gilt Tagstrom (HT) in der Zeit von 6:00 Uhr 
bis 22:00 Uhr. Nachtstrom (NT) gilt in der Zeit von 22:00 Uhr bis 
6:00 Uhr. 

  
Im Grundpreis ist die Zählermiete für einen Zähler (Ein- oder 
Zweitarifzähler) sowie eine Abrechnung im Jahr enthalten. 

 


